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40/2003 Kreis Gütersloh

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

über die Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Errichtung einer Stützpunktschule für den gemeinsamen
Unterricht behinderter und nichtbehinderter Schüler vom 14.02.2002

Die Stadt Borgholzhausen,
die Stadt Halle (Westf.),

die Gemeinde Steinhagen
und

die Stadt Werther

schließen auf der Grundlage des Gesetzes zur Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in Schulen vom 24. April 1995
(GV.NW.S.376), der Verordnung über die Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und die Entscheidung über den
schulischen Förderort vom 22. Mai 1995 (GV.NW vom 14.06.1995) sowie §§ 1, 23 und 24 des Gesetzes über die kommunale Ge-

meinschaftsarbeit in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NWS.621, SGV,NW 202)

folgende öffentlich-rechtliche Vereinbarung:

§1

In § 1 wird nach Satz 1 eingefügt: ,Für Kinder der Sekundarstufe I übernimmt die Hauptschule Halle diese Funktion.'

§2

In § 2 wird hinter Grundschule Künsebeck eingefügt: "und die Hauptschule"
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§3

Die Vereinbarung wird nach der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Krei-
ses Gütersloh wirksam.

Borgholzhausen, den 17.07.2003

gez. Keller

Bürgermeister

gez. Strob
Stadtamtsrat

Halle (Westf.), den 16.07.2003

gez. Radenbrack-Wesseimann

Bürgermeisterin

gez. Mußmann

weiterer vertretungsberechtigter Beamter

Steinhagen, den 28.07.2003

In Vertretung
gez.Junkergez. Besser

Bürgermeister

Werther, den 31.07.2003

gez. Weike

Bürgermeisterin
In Vertretung
gez. Rose

Genehmigung und Bekanntmachung

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Borgholzhausen, der Stadt Halle (Westf.), der Gemeinde
Steinhagen und der Stadt Werther (Westf.) wird hiermit gern. § 24 Abs. 2 i. V.m. § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemein-
schaftsarbeit {GkG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 {GV. NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom
30.04.2002 (GV. NRW. S. 160), genehmigt.

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung und die vorstehende Genehmigung werden hiermit gern. § 24 Abs. 3 GkG bekannt gemacht.

Gütetsloh, den 18.09.2003

Der Landrat des Kreises Gütersloh
als untere staatliche Verwaltungsbehörde

gez.
Adenauer Siegel
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41/2003 Kreis Güterslob

Bekanntmachung

Der Entwurf der Haushaltssatzun des Kreises Gütersloh für das Haushalts"ahr 2004 mit Haushalts lan und Anla en liegt gemäß § 54

der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

von Montag, dem 20.10.2003 bis Donnerstag, dem 23.10.2003
sowie von Montag, dem 27.10.2003 bis Mittwoch, dem 29.10.2003

öffentlich aus.

Über die Einwendungen beschließt der Kreistag in öffentlicher Sitzung.

Gütersloh,14.10.2003

Kreis Gütersloh
Der Landrat

Adenauer

42/2003 Kreis Gütersloh

Bekanntmachuno

Der Kreistag des Kreises Gütersloh hat in seiner Sitzung am 11.10.2003 folgenden Beschluß gefasst:

1

2.

Der Kreistag beschließt die gemäß § 93 (2) GO NRW am 28.03.2003 vom Kämmerer aufgestellte und vom Landrat festgestellte

Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2002

Dem Landrat wird für die Führung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2002 gemäß § 94 GO NRW vorbehaltlos Entlastung

erteilt.

Der vorstehende Beschluss wird hiermit gemäß § 94 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GY NW 1994 S. 666) öffentlich bekanntgemacht.

Gemäß Beschluss des Finanz- und Rechnungsprüfungsausschusses vom 22.09.2003 wird der gesamte Prüfungsbericht unter
Hinweis auf § 101 Abs. 3 GO NRW als allgemeiner Berichtsband angesehen.
Die Jahresrechnung schließt mit folgenden Zahlen ab:
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Einnahmen I Ausgaben VenNattungshausha~
Euro

Vermögenshausha~
Euro

2 3

!Soll-Einnahmen 265.945.289,08, 20.279.083,17

Neue Haushaltseinnahmereste 0,00 0,00

Abgang Pauschale Restebereinigung -1.977.130,15 0,00

Abgang alter Haushaltseinnahmereste 0,00 -7.260.755,79

Vorgetragene Pauschale Restebe-

reinigung 1.729.638,66 0,00

Abgang alter Kasseneinnahmereste -329.500,33 -27.507,50

Summe bereinigte Soll-Einnahmen 265.368.297 ,26 12.990.819,88

Isoll~usgaben 263.232.314,64j 19.826.236, 77

Neue Haushaltsausgabereste 2.250.298,35 3.598.371,46

Abgang alter Haushaltsausgabereste -125.599,93 -150.102,05

0,00Abgang alter Kassenausgabereste 11.284,20

Summe bereinigte Soll-Ausgaben 265.368.297 ,26 23.274.506,18

-

IFehlbetrag 0,00 -10.283.686030

nachrichtlicho

I ln Soll-Ausg~ben Vermögenshaushalt

enthaltener Uberschuss nach

§ 41 Abso 3 Satz 2 GemHVO

Höhe der ZufOhrung zum Vermögens-

haushalt'

0,00

5.468.890,53

IHöhe der Mindestzuf(jhrung 3.322.882,25

.darin enthalten Zuführungsbetrag an SonderrOcklagen: 185.193~8
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Die Jahresrechnung mit dem Rechenschaftsbericht und den sonstigen Anlagen sowie dem allge-meinen Berichtsband Ober die

PrUfung der Jahresrechnung 2002 durch die RechnungsprUfung des Kreises GOIersloh liegt zur Einsichtnahme in der Zeit von

Montag, dem 20.10.2003 bis Donnerstag, dem 23.10.2003,
und von Montag, dem 27.10.2003 bis Mittwoch, dem 29.10.2003

öffentlich aus.

Sie kann in diesen Tagen in der Zeit von

B.OO Uhr bis 12.00 Uhr und von
13.30 Uhr bis 16.00 Uhr

im Kreishaus Gütersloh, Herzebrocker Straße 140, 33324 Gütersloh, Zimmer 321, Service Finanzen, eingesehen werden.

Gütersloh, den 14.10.2003

Kreis Gütersloh
Der landrat

(Adenauer)

43/2003 Kreis Gütersloh

~a!zMng des Kreises Gütersloh vom 11.10.2003
über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach

dem Fleischhygienerecht

Aufgrund

der Richtlinie 85/73/EWG des Rates vom 29.01.1985 (Abi. Nr. L 32 vom 05.02.1985), zuletzt geändert durch Richtlinie 96/43/EG
des Rates vom 26.06.1996 (Abi. Nr. L 162 vom 01.07.1996) in der jeweils geltenden Fassung

der Entscheidung Nr. 88/408/EWG des Rates vom 15.06.1988 über die Beträge der für die Untersuchungen und Hygienekon-
trollen von frischem Fleisch zu erhebenden Gebühren gemäß der Richtlinie 85/73/EWG (Abi. Nr. L 194 vom 22.07.1988)

§ 24 Fleischhygienegesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.2003 (BGBI. I S. 1242), berichtigt am 28.07.2003
(BGBI. I S. 1585), in der jeweils geltenden F assung

§ 1 des Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene vom 16.12.1998 (GV. NRW. S. 775) in der jeweils

geltenden Fassung

§ 1 der Verordnung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene vom 19.01.1999 (GV.
NRW. S. 41) in der jeweils geltenden Fassung

§§ 5, 26 Abs. 1 Buchstabe f Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2002 (GV. NRW. S. 160), in der jeweils geltenden

Fassung

§ 1 der Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geflügelfleischhygiene vom 06.05.1999 (GV.
NRW. S. 156), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.06.2003 (GV. NRW. S. 335), in der jeweils geltenden Fassung

§§ 1, 2, 4 und 5 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV. NRW. S. 712), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 25.09.2001 (GV. NRW. S. 708), in der jeweils geltenden Fassung

hat der Kreistag des Kreises Gütersloh am 11.10.2003 folgende Satzung beschlossen:

~

Für den Zeitraum vom 01.01.1991 bis 30.06.1995 gelten die nachstehenden Bestimmungen
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§ 1

Gebührentatbestand und Gebührenschuldner

(1) Für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
werden Gebühren und Kosten nach dieser Satzung erhoben. Sofern dabei von den EG-rechtlich festgelegten Pauschalbeträgen
abweichende Gebühren und Kosten erhoben werden, sind die für diese Abweichungen in der Richtlinie 85/73/EWG in der jeweils
geitenden Fassung und der dazu ergangenen Entscheidung 88/408/EWG vorgegebenen Kriterien beachtet worden.

(2) Gebühren- und kostenpflichtig sind die natürlichen oder juristischen Personen, die die nach dieser Satzung gebühren- und kos-

tenpflichtigen Amtshandlungen veranlassen bzw. deren Tätigkeiten der Überwachung nach dem Fleischhygienerecht unterliegen.

(3) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres weniger als 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres mindestens 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im laufenden Kalenderjahr
nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzahlen.

§2
Gebührenpauschalbeträge der Richtlinie 85/73/EWG

und der Entscheidung Nr. 88/408/EWG

Für Untersuchungkosten im Zusammenhang mit Schlachttätigkeiten nach Artikel 2 Abs. 1 der Entscheidung 88/408/EWG (gültig bis
31.12.1993) bzw. Kapitell Nr. 1 des Anhangs zur Richtlinie 85173/EWG in der Fassung der Richtlinie 93/118/EG (gültig ab
01.01.1994) sind grundsätzlich folgende Pauschalbeträge zu erheben:

Tierart/Schlachtgewicht

Jungrinder 2,50 EURrrier
ausgewachsene Rinder 4,50 EURrrier (gültig bis 31.12.1993)
ausgewachsene Rinder 4, 75 EURrrier (gültig ab 01.01.1994)
Einhufer 4,40 EURrrier
Schweine 1,30 EUR/Tier
Schafe, Ziegen unter 12 kg 0, 175 EURmer
Schafe, Ziegen 12 bis 18 kg 0,35 EURrrier
Schafe, Ziegen über 18 kg 0,50 EURrrier

Von diesen Pauschalbeträgen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen des Art. 2 Abs. 2 der Entscheidung 88/408/EWG bzw. der Nr.
4 oder 5 des Kapitels I des Anhangs zur Richtlinie 85/73/EWG in der Fassung der Richtlinie 93/118/EG abgewichen werden.

Die Gebühren in §§ 3 und 4 weichen zur tatsächlichen Kostendeckung von den EG-Pauschalbeträgen ab.

§3
Gebühren in gewerblichen Kleinbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Kleinbetrieben

36-64

Schlachtungen je
Tag -EUR

65-119

Schlachtungen je

Tag -EUR

Tierart/

Schlachtgewicht
bis 35

Schlachtungen je
Tag -EUR

ab 120

Schlachtungen je
Tag- EUR

Jungrinder (bis 150 kg) 12,63 10,21 8,40

ausgewachseneRinder

(über 150 kg) 12,63 10,21 8,40

Schweine und Wild-
schweine 7,30 6,24 5,46
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Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Schalenwild

(ausgenommen
Schwarzwild)

4,70
4,70
4,70

5,92

3,88
3,88
3,88

3,26
3,26
3,26

2,63
2,63
2,63

3,264,85 4,05

Einhufer 18,57 15,28 12,80 10,32

(2) Bei Hasen, Kaninchen und Tieren vergleichbarer Größe, die einer Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygiene-
überwachung unterliegen, wird eine Gebühr nach dem Zeitaufwand der notwendigen Untersuchung erhoben. Diese beträgt

für den/die Fleischkontrolleur(in) 21 ,02 EUR je angefangene Stunde,
für den Tierarzt/die Tierärztin 43,16 EUR je angefangene Stunde.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

65- 119

Schlachtungen je
Tag -EUR

3,72

bis 35
Schlachtungen je

Tag -EUR

5,72 4,58

b) der Verdauungsmethode: 1,47 EUR.

ab 120

Schlachtungen je
Tag-EUR

2,86

36-64

Schlachtungen je

Tag -EUR

§4

Gebühren in gewerblichen Großbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Großbetrieben

Tierart/ bis 30 31- 59 60 -119 120- 499 500- 999 ab 1.000
Schlachtgewicht Schlachtun- Schlachtun- Schlachtuno Schlachtuno Schlachtun- Schlachtun-

gen je Tag -gen je Tag -gen je Tag -gen je Tag -gen je Tag -gen je Tag -

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Jungrinder
(bis 150 kg)

ausgewachsene
Rinder
(über 150 kg)

6,98 5,04 4,09 3,76 3,63 3,46

6,98 5,04 4,09 3,76 3,63 3,46

Schweine und
Wildschweine 1,813,43 2,67 2,28 2,17 1,99

Schafe und

Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Schalenwild

(ausgenommen
Schwarzwild)

1,56
1,56
1,56

1,56
1,56
1,56

1,56
1,56
1,56

2,54
2,54
2,54

1,96

1,96

1,96

1,67
1,67
1,67

5,92 4,85 4,05 3,26 3,26 3,26

Einhufer 9,34 6,81 5,54 5, 11 5, 11 5,11

(2) Bei Hasen, Kaninchen und Tieren vergleichbarer Größe, die einer Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygiene-
überwachung unterliegen, wird eine GebÜhr nach dem Zeitaufwand der notwendigen Untersuchung erhoben. Diese beträgt

Seile 703



für den/die Fleischkontrolleur(in) 21 ,02 EUR je angefangene Stunde,
für den Tierarzt/die Tierärztin 43,16 EUR je angefangene Stunde.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

bis 30

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

31 -59
SchIachtun-
gen je Tag -

EUR

60-119

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

120-499

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

500-999

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

ab 1.000
SchIachtun-
gen je Tag -

EUR

1,222,44 ,71 1,34 1,22 1,22

0,31 EURb) der Verdauungsmethode:

§5
Gebühr außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

(Hausschlachtungen)

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und loder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei HausschIachtun-

gen

Tierart/ 65 -119

Schlachtgewicht Schlachtungen je
Tag-EUR

8,40

ab 120

Schlachtungen je
Tag -EUR

6,60

bis 35

Schlachtungen je
Tag -EUR

36-64

Schlachtungen je
Tag -EUR

10,21Jungrinder (bis 150 kg) 12,63

ausgewachsene Rinder
(über 150 kg) 8,40 6,6012,63 10,21

Schweine und Wild-
schweine 6,0711.54 9,35 7,70

Schafe und Ziegen
unter 12 kg

12bis18kg
über 18 kg

Schalenwild

(ausgenommen
Schwarzwild)

3,26
3,26
3,26

2,63
2,63
2,63

4,70
4,70
4,70

3,88
3,88
3,88

4,05 3,265,92 4,85

11,7118,39 15,04Einhufer 22,81

(2) Zu der Gebahr nach Abs. 1 und/oder 3 wird ein Zuschlag von 3,28 EUR je Tier erhoben, wenn nicht mehr als 3 Tiere in zeitli-

chem Zusammenhang geschlachtet werden.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgefahrt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

65-119

Schlachtungen je

Tag- EUR

ab 120

Schlachtungen je
Tag- EUR

2,86

bis 35
Schlachtungen je

Tag -EUR

5,72

36-64

Schlachtungen je

Tag- EUR

4,58 3,72

b) der Verdauungsmethode: 1 ,47 EUR
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§6
GebOhr tOr Amtshandlungen in Zerlegebetrieben

(1) Für Kontrollen und Untersuchungen in Zerlegebetrieben wird eine Gebühr erhoben.

(2) Für den Zeitraum vom 01.01.1991 bis 31.12.1993 beträgt die Gebühr

a) 3,00 EUR je t für Fleisch, das in einem Zerlegebetrieb angeliefert wird

b) 1 ,50 EUR je t für Fleisch, wenn die Zerlegung in einem Betrieb stattfindet, in dem das Fleisch gewonnen wurde.

(3) Für den Zeitraum vom 01.01.1994 bis 30.06.1995 beträgt die Gebühr

für den/die Fleischkontrolleur(in) 21 ,02 EUR
je angefangene Stunde
für den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

43, 16 EUR

§7
GebOhr fOr die Amtshandlungen in KOhl- und Gefrierhäusem

Für Kontrollen und Untersuchungen in Kühl- und Getrierhäusern wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt

für den/die Fleischkontrolleur(in)
für den Tierarzt/die Tierärztin

21 ,02 EUR je angefangene Stunde,
43, 16 EUR je angefangene Stunde.

§8
Kosten/Auslagen für Rückstandsuntersuchungen

bei begründetem Verdacht

Werden bei begründetem Verdacht auf Rückstände (z. B. Stoffe mit pharmakologischer Wirkung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 17 des
Fleischhygienegesetzes Untersuchungen erforderlich, so hat der Verfügungsberechtigte die entstehenden Kosten/ Auslagen zu tra-

gen.

§9
F älligkeit

(1) Die Gebühren und KostenlAuslagen werden unmittelbar nach Durchführung der Untersuchung fällig.

(2) Die Durchführung der Untersuchung kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses spätestens unmittelbar vor der
Untersuchung abhängig gemacht werden.

Artikel"

Für den Zeitraum vom 01.07.1995 bis 31.03.1998 gelten die nachstehenden Bestimmungen:

§ 1

Gebührentatbestand und Gebührenschuldner

(1) FOr Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz und den zur DurchfOhrung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
werden GebOhren und Kosten nach dieser Satzung erhoben. Sofern dabei von den EG-rechtlich festgelegten Pauschalbeträgen
abweichende GebOhren und Kosten erhoben werden, sind die fOr diese Abweichungen in der Richtlinie 85/73/EWG in der jeweils

geltenden Fassung vorgegebenen Kriterien beachtet worden.

(2) GebOhren- und kostenpßichtig sind die natOrlichen oder juristischen Personen, die die nach dieser Satzung gebOhren- und kos-

tenpßichtigen Amtshandlungen veranlassen bzw. deren Tätigkeiten der Überwachung nach dem Fleischhygienerecht unterliegen.

(3) Kleinbetriebe irn Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen irn Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der GebOhrentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres weniger als 1.500 Tiere irn Kalendermonat geschlachtet worden sind.
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Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres mindestens 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im laufenden Kalenderjahr
nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzahlen.

§2
Gebührenpauschalbeträge der Richtlinie 85173/EWG

Für Untersuchungskosten im Zusammenhang mit Schlachttätigkeiten nach Kapitell Nr. 1 des Anhangs zur Richtlinie 85173/EWG in
der Fassung der Richtlinie 93/118/EG, gültig bis 30.06.1997, und nach Kapitell Nr.1 desAnhangsAzur Richtlinie 85173/EWG in der
Fassung der Richtlinie 96/43/EG, gültig ab 01.07.1997, sind grundsätzlich folgende Pauschalbeträge zu erheben:

Jungrinder 2,50 EUR/Tier
ausgewachsene Rinder 4,75 EUR/Tier (gültig bis 30.06.1997)
ausgewachsene Rinder 4,50 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Einhufer 4,40 EUR/Tier
Schweine 1,30 EUR/Tier (gültig bis 30.06.1997)
Schweine unter 25 kg 0,50 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Schweine 25 kg oder mehr 1 ,30 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Schafe, Ziegen unter 12 kg 0,175 EUR/Tier
Schafe, Ziegen 12 bis 18 kg 0,35 EUR/Tier
Schafe, Ziegen über 18 kg 0,50 EUR/Tier
Kaninchen, Kleinwild unter 2 kg 0,01 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Kaninchen, Kleinwild 2 bis unter 5 kg 0,02 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Kaninchen, Kleinwild 5 kg oder mehr 0,04 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Wildschweine unter 25 kg 0,50 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Wildschweine 25 kg oder mehr 1 ,30 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Wildwiederkäuer unter 12 kg 0,175 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)
Wildwiederkäuer 12 bis 18 kg 0,35 EUR/Tier (gültig ab 01.07. ~ 997)
Wildwiederkäuer über 18 kg 0,50 EUR/Tier (gültig ab 01.07.1997)

Von diesen Pauschalbeträgen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nr. 4 oder 5 des Kapitels I des Anhangs zur Richtlinie
85/73/EWG in der Fassung der Richtlinie 93/118/EG bzw. der Nr. 4 oder 5 des Anhangs A Kapitell der Richtlinie 85173/EWG in der
Fassung der Richtlinie 96/43/EG abgewichen werden.

Die Gebühren in §§ 3 und 4 weichen zur tatsächlichen Kostendeckung von den EG-Pauschalbeträgen ab.

§3

Gebühren in gewerblichen Kleinbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Kleinbetrieben

Tierart/Schlacht- bis 5 6- 15 16- 35 36 -50 51- 64 65- 119 ab 120
gewicht Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach-

tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je
Tag -EUR Tag- EUR Tag- EUR Tag -EUR Tag- EUR Tag- EUR Tag -EUR

14094 14,94 14,94 12,30 12,30 10,31 8,33
Jungrinder
(bis 150 kg)

ausgewachsene Rin-
der (über 150 kg)

Schweine und Wild-
schweine (gültig bis

30.06.1997)

14,94 14,94 8,3314,94 12,30 12,30 10,31

9,82 7,88 7,15 5,99 5,53 4,67 3,81

9,82
9,82

7,88
7,88

7,15
7,15

5,99
5,99

5,53
5,53

4,67
4,67

3,81
3,81

Schweine und Wild-
schweine (gültig ab

01.07.1997)
unter 25 kg
25 kg oder mehr
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4,73
4,73
4,73

4,73
4,73
4,73

4,73
4,73
4,73

3,83
3,83
3,83

3,83
3,83
3,83

3,14
3,14
3,14

2,48
2,48
2,48

6,02 6,02 6,02 4,84 4,84 3,95 3,06

Schafe und Ziegen
unter 12 kg

12bis18kg
über 18 kg

Schalenwild (ausge-
nommen Schwarz-

wild)
gültig bis 30.06.1997

Wildwiederkäuer
(gültig ab 01.07.1997)
unter 12 kg
12 bis 18kg

über18kg

6,02
6,02
6,02

23,08

6,02
6,02
6,02

3,95
3,95
3,95

13,59

3,06
3,06
3,06

10,88

6,02
6,02
6,02

4,84
4,84
4,84

4,84
4,84
4,84

Einhufer 21,14 20,41 16,77 16,31

(2) Bei Hasen, Kaninchen und Tieren vergleichbarer Größe, die einer Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygiene-
Oberwachung unterliegen, wird eine GebOhr erhoben.

a) FOr den Zeitraum vom 01.07.1995 bis 30.06.1997 betragen die GebOhren

für den/die Fleischkontrolleur(in) 22,61 EUR je Stunde,
für den Tierarzt/die Tierärztin 46,05 EUR je Stunde.

b) Für den Zeitraum vom 01.07.1997 bis 31.03.1998 betragen die Gebühren je Tier

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,09 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

65-119

Schlachtungen je
Tag -EUR

5,03

bis 35

Schlachtungen je
Tag- EUR

7,04

36-64

Schlachtungen je
Tag -EUR

5,89

ab 120

Schlachtungen je
Tag- EUR

4,18

b) der Verdauungsmethode:

mehr als 50

Schlachtungen je
Tag- EUR

0,45

bis 5

Schlachtungen je

Tag -EUR

bis 15

Schlachtungen je
Tag -EUR

bis 50

Schlachtungen je
Tag -EUR

0,913,58 ,64

§4
Gebühren in gewerblichen Großbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Großbetrieben

ab 1.000
SchIachtun-
gen je Tag -

EUR

bis 30
SchIachtun-
gen je Tag -

EUR

31 -59
SchIachtun-
gen je Tag -

EUR

60-119

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

120-499

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

500-999

SchIachtun-

gen je Tag -

EUR

Tierart/

Schlachtgewicht

Jungrinder
(bis 150 kg) 4,948,26 6,30 5,32 4,99 4,97
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ausgewachsene
Rinder (über 150 kg) 8,26 6,30 5,32 4,99 4,97 4,94

Schweine und
Wildschweine
(gültig bis

30.06.1997)

3,34 2,57 2,20 2,07 2,05 2,02

3,34
3,34

2,57
2,57

2,20
2,20

2,07
2,07

2,05
2,05

2,02
2,02

Schweine und
Wildschweine
(gültig ab 01.07.1997)
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und

Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Schalenwild

(ausgenommen
Schwarzwild) (gültig
bis 30.06.1997)

2,20
2,20
2,20

1,60
1,60
1,60

1,31
1,31
1,31

1,20

1,20

1,20

1,18

1 ,18

1,18

1,15
1,15
1,15

5,97 4,21 3,34 3,04 2,993,01

Wildwiederkäuer
(gOItig ab 01.07.1997)
unter 12 kg
12 bis 18 kg

Ober18kg

5,97
5,97
5,97

10,29 7,70 6,41 5,98 5,93

(2) Bei Hasen, Kaninchen und Tieren vergleichbarer Größe, die einer Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygiene-
überwachung unterliegen, wird eine Gebühr erhoben.

a) Für den Zeitraum vom 01.07.1995 bis 30.06.1997 betragen die Gebühren

4,21
4,21
4,21

3,34
3,34
3,34

3,04
3,04
3,04

3,01

3,01

3,01

5,95

2,99
2,99
2,99

Einhufer

für den/die Fleischkontrolleur(in) 22,61 EUR je Stunde,
für den Tierarzt/die Tierärztin 46,05 EUR je Stunde.

b) Für denZeitraumvom 01.07.1997 bis 31.03.1998 betragen die Gebührenie Tier

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,09 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

bis 30 31- 59 60 -119 ab 120

Schlachtungen je Schlachtungen je Schiachlungen je Schlachtungen je
Tag -EUR Tag- EUR Tag -EUR Tag -EUR

2,71 2,05 1,73 1,61

b) der Verdauungsmethode: 0,33 EUR.
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§5
Gebühr außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

(Hausschlachtungen)

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hausschlachtun-

gen

36 -64 SchIach-
tungen je Tag -

EUR

65- 119 SchIach-
tungen je Tag -

EUR

ab 120 SchIachtun-
gen je Tag -EUR

Tierart/ schIachtge-
wicht

bis 35 Schlachtun-
gen je Tag -EUR

10,31 8,33Jungrinder (bis 150 kg) 14,94 12,30

8,3312,30 10,3114,94

7,5413,27 10,97 9,25

7,54
7,54

10,97
10,97

9,25
9,25

13,27

13,27

ausgewachsene
Rinder (über 150 kg)

Schweine und Wild-
schweine
(gültig bis 30.06.1997)

Schweine und Wild-
schweine
(gültig ab 01.07.1997)
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Schalenwild {ausge-
nommen Schwarzwild)
{gültig bis 30.06.1997)

Wildwiederkäuer
{gültig ab 01.07.1997)
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

3,14
3,14
3,14

2,48
2,48
2,48

4,73
4,73
4,73

3,83
3,83
3,83

3,95 3,066,02 4,84

3,06
3,06
3,06

4,84
4,84
4,84

3,95
3,95
3,95

6,02
6,02
6,02

26,53 14,6018,17Einhufer 21,75

(2) Zu der Gebühr nach Abs. 1 und/oder 3 wird ein Zuschlag von 3,29 EUR je Tier erhoben, wenn nicht mehr als 3 Tiere in zeitli-

chem Zusammenhang geschlachtet werden.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode.

65-119

Schlachtungen je
Tag -EUR

5,03

ab 120

Schlachtungen je
Tag -EUR

bis 35

Schlachtungen je
Tag -EUR

7,04

36-64

Schlachtungen je
Tag- EUR

5,89 4,18

b) der Verdauungsmethode:

mehr als 50

Schlachtungen je
Tag -EUR

bis 5

Schlachtungen je
Tag -EUR

3,58

bis 15

Schlachtungen je
Tag- EUR

bis 50

Schlachtungen je

Tag -EUR

0,91 0,45,64
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§6
Gebühr für Amtshandlungen in Zerlegebetrieben

(1)

(2)

(3)

FOr Kontrollen und Untersuchungen in Zerlegebetrieben wird eine GebOhr erhoben.

FOr den Zeitraum vom 01.07.1995 bis 30.06.1996 beträgt die GebOhr

fOr den/die Fleischkontrolleur(in) 22,61 EUR je angefangene Stunde
fOr den TierarzUdie Tierärztin 46,05 EUR je angefangene Stunde.

FOr den Zeitraum vom 01.07.1996 bis 31.03.1998 beträgt die GebOhr

a) 3,00 EUR je t fOr Fleisch, das in einem Zerlegebetrieb angeliefert wird

b) 1,35 EUR je t für Fleisch, wenn die Zerlegung in einem Betrieb stattfindet, in dem das Fleisch gewonnen wurde.

§7
Gebühr für Amtshandlungen in Kühl- und Gefrierhäusem

Für Kontrollen und Untersuchungen in Kühl- und Getrierhäusern wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt

für den/die Fleischkontrolleur(in)
für den Tierarzt/die Tierärztin

22,61 EUR je angefangene Stunde,
46,05 EUR je angefangene Stunde.

§8
Kosten/Auslagen für Rückstandsuntersuchungen

bei begründetem Verdacht

Werden bei begründetem Verdacht auf Rückstände (z. B. Stoffe mit pharmakologischer Wirkung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 17 des
Fleischhygienegesetzes Untersuchungen erforderlich, so hat der Verfügungsberechtigte die entstehenden Kosten/Auslagen zu tragen

§9
Gebühr und KostenlAuslagen für die Einfuhruntersuchung

(1) Für die Untersuchungen anläßlich einer Einfuhr wird eine Gebühr erhoben.
Diese beträgt 5,00 EUR je Tonne, mindestens aber 29,96 EUR je Par1ie.

(2) Wird im Zusammenhang mit der Einfuhruntersuchung noch eine Laboruntersuchung in einem Untersuchungsamt erforderlich, so
werden die dabei entstehenden Kosten/Auslagen zusätzlich zu der Gebühr nach Absatz 1 erhoben.

§ 10
F älligkeit

(1) Die Gebühren und KostenlAuslagen werden unmittelbar nach Durchführung der Untersuchung fällig.

(2) Die Durchführung der Untersuchung kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses spätestens unmittelbar vor der
Untersuchung abhängig gemacht werden.

Artikel III

Für den Zeitraum vom 01.04.1998 bis 30.06.2001 gelten die nachstehenden Bestimmungen'

§ 1

Gebührentatbestand und Gebührenschuldner

(1) Für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschrif-
ten werden Gebühren und Kosten nach dieser Satzung erhoben. Sofern dabei von den EG-rechtlich festgelegten Pauschalbeträ-
gen abweichende Gebühren und Kosten erhoben werden, sind die für diese Abweichungen in der Richtlinie 8Sn3/EWG in der
jeweils geltenden Fassung vorgegebenen Kriterien beachtet worden.
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(2) Gebühren- und kostenpflichtig sind die natürlichen oder juristischen Personen, die die nach dieser Satzung gebühren- und kos-
tenpflichtigen Amtshandlungen veranlassen bzw. deren Tätigkeiten der Überwachung nach dem Fleischhygienerecht unterliegen.

(3) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres weniger als 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der GebÜhrentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres mindestens 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als KIein- oder Großbetrieb im laufenden Kalenderjahr
nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzahlen.

Öffentliche Schlachthöfe irn Sinne dieser Satzung sind Betriebe nach § 8 Gemeindeordnung.

§2
Gebührenpauschalbeträge der Richtlinie 85/73/EWG

Für Untersuchungskosten im Zusammenhang mit Schlachttätigkeiten sind laut Anhang A Kapitell Nr. 1 der 0. a. Richtlinie in der

Fassung der Richtlinie 96/43/EG grundsätzlich folgende Pauschalbeträge zu erheben:

Tierart/Schlachtgewicht EUR
je Tier

2,50
4,50
4,40
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50
0,01
0,02
0,04
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50

Jungrinder
ausgewachsene Rinder
Einhufer
Schwein unter 25 kg
Schwein 25 kg oder mehr
Schafe, Ziegen unter 12 kg
Schafe, Ziegen 12 bis 18 kg
Schafe, Ziegen über 18 kg
Kaninchen, Kleinwild unter 2 kg
Kaninchen, Kleinwild 2 bis unter 5 kg
Kaninchen, Kleinwild 5 kg oder mehr
Wildschweine unter 25 kg
Wildschweine 25 kg oder mehr
Wildwiederkäuer unter 12 kg
Wildwiederkäuer 12 bis 18 kg
Wildwiederkäuer über 18 kg

Von diesen Pauschalbeträgen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nr. 4 oder 5 des Anhangs A Kapitell der Richtlinie

85/73/EWG in der Fassung der Richtlinie 96143/EG abgewichen werden.

Die Gebühren in §§ 3, 4 und 5 weichen zur tatsächlichen Kostendeckung von den EG-Pauschalbeträgen ab.

§3
Gebühren in gewerblichen Kleinbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Kleinbetrieben

Tierart/Schlacht- bis 5 6- 15 16- 35 36 -50 51 -64 65- 119 ab 120
gewicht Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- SchIach-

tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je
Tag -EUR Tag -EUR Tag- EUR Tag- EUR Tag -EUR Tag -EUR Tag- EUR

Jungrinder
(bis 150 kg)

ausgewachsene
Rinder (über 150 kg)

9,5213,64 11,5816,40 13,6416,40 16,40

9,5213,64 11,5816,40 16,40 13,6416,40
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Amtsblatt

Am";-B"~",~""--d~".OOG',m",,

Schweine und Wild-
schweine
unter 25 kg
25 kg und mehr

11,14

11,14

8,87
8,87

7,92
7,92

6,73
6,73

6,14
6,14

5,24
5,24

4,35
4,35

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

5,03
5,03
5,03

5,03
5,03
5,03

5,03
5,03
5,03

4,07
4,07
4,07

4,07
4,07
4,07

3,35
3,35
3,35

2,63
2,63
2,63

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

6,70
6,70
6,70

6,70
6,70
6,70

6,70
6,70
6,70

5,35
5,35
5,35

18,93

5,35
5,35
5,35

18,35

4,36
4,36
4,36

15,45

3,35
3,35
3,35

12,55Einhufer 26,01 23,74 22,79

(2) Die GebOhr tOr die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,09 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

b) der Verdauungsmethode-

8,03 EUR

mehr als 50

Schlachtungen je
Tag-EUR

0,58

bis 5

Schlachtungen je

Tag -EUR

bis 15

Schlachtungen je
Tag -EUR

bis 50

Schlachtungen je
Tag -EUR

4039 2,12 1,17

§4
Gebühren in gewerblichen Großbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Großbetrieben

Tierart/ bis 30 31-59 60-119 120-600

Schlachtgewicht Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je
Tag -EUR Tag- EUR Tag -EUR Tag -EUR

Jungrinder (bis 150 kg) 7,50 5,49 4,46 4,13

ausgewachsene
Rinder (über 150 kg) 7,50 5,49 4,46 4,13

3,10
3,10

2,35
2,35

1,97
1,97

1,86
1,86

Schweine und
Wildschweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

2,48
2,48
2,48

1,74
1,74
1,74

1,37
1,37
1,37

1,24

1,24

1,24
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Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

2,97
2,97
2,97

5,61

5,83
5,83
5,83

4,12
4,12
4,12

Einhufer 10,08

Tierart/

Schlachtgewicht

601 -800

Schlachtungen je
Tag -EUR

7,34

801 -1200

Schlachtungen je
Tag- EUR

3,25
3,25
3,25

6,05

1201 -1600

Schlachtungen je
Tag -EUR

ab 1601

Schlachtungen je
Tag -EUR

Jungrinder (bis150 kg) 4,13 4,13 4,13 4,13

ausgewachsene

Rinder (über 150 kg) 4,13 4,134,13 4,13

1,68
1,68

1,78
1,78

1,73
1,73

1,83
1,83

Schweine und
Wildschweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

1,24
1,24
1,24

1,24

1,24

1,24

1,24
1,24
1,24

1,24

1,24

1,24

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
Ober 18 kg

2,97
2,97
2,97

5,49

2,97
2,97
2,97

5,43

2,97
2,97
2,97

5,58

2,97
2,97
2,97

5,54Einhufer

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,09 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 2,71 EUR

b) der Verdauungsmethode: 0,33 EUR.

§5
Gebühren in öffentlichen Schlachthöfen

(1) Für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung in öffentlichen Schlachthöfen wird je Rind,
Schwein/Wildschwein, Schaf, Ziege, Wildwiederkäuer und Einhufer die Gebühr erhoben, die sich aus den anliegenden Tabellen

(Anlage 1, BI. 1 und 2) ergibt.

Bei Anwendung der Gebührentabellen ist von der im Durchschnitt je Stunde ausgeführten Schlachtleistung innerhalb eines
Einsatzzeitraumes (Schlachttiere/Stunde) und der während dieses Einsatzzeitraumes anwesenden Anzahl des Untersuchungs-

personals (Kosteneinheiten) auszugehen.

Diese Daten sind für Rinder und Schweine getrennt zu erfassen und nach den Tabellen separat abzurechnen. Das gilt nicht,
wenn das Untersuchungspersonal gleichzeitig für verschiedene Tierarten tätig wird oder sich die Untersuchungen von verschie-
denen Tierarten bei unveränderter Zusammensetzung des Untersuchungspersonals zeitlich aneinanderreihen oder wenn Schafe,
Ziegen, Wildwiederkäuer bzw. Einhufer geschlachtet werden. In diesen Fällen wird für die Anwendung der Tabellen eine Um-

rechnung in die Tierart .Schwein 25 kg oder mehr Schlachtgewicht" vorgenommen. Es gilt auf Grundlage des Schlachtgewichtes

folgendes Umrechnungsverhältnis:
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=2,5
=5
=0,75

Schweine
Schweine
Schweine

Jungrinder (bis 150 kg)
ausgewachsene Rinder (über 150 kg)
Schweine unter 25 kg
Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer
bis 12kg
über 12 kg
Einhufer

=0,25

= 0,5

=5

Schweine
Schweine
Schweine.

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,09 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,09 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 2,71 EUR

b) der Verdauungsmethode: 0,33 EUR

§6
Gebühr außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

(Hausschlachtungen)

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hausschlachtun-

gen

Tierart/ Schlachtge- bis 35 36 -64 65 -119 ab 120
wicht Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je

Tag -EUR Tag -EUR Tag -EUR Tag -EUR

16,40 9,5213,64 11,58

16,40 13,64 11,58 9,52

14,78
14,78

13,59
13,59

12,68
12,68

11,80

11,80

Jungrinder (bis 150 kg)

ausgewachsene Rinder
(über 150 kg)

Schweine u. Wild-
schweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

5,03
5,03
5,03

4,07
4,07
4,07

3,35
3,35
3,35

2,63
2,63
2,63

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

6,70
6,70
6,70

5,35
5,35
5,35

4,36
4,36
4,36

3,35
3,35
3,35

20,00Einhufer 29,66 25,80 22,90

(2) Zu der GebOhr nach Abs. 1 und/oder 3 wird ein Zuschlag von 3,37 EUR je Tier erhoben, wenn nicht mehr als 3 Tiere in zeitli-
chem Zusammenhang geschlachtet werden.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgefOhrt, beträgt die GebOhr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 8,03 EUR

b) derVerdauungsmethode'
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mehr als 50

Schlachtungen je
Tag -EUR

0,58

bis 5

Schlachtungen je

Tag- EUR

bis 15

Schlachtungen je
Tag -EUR

2,12

bis 50

Schlachtungen je

Tag -EUR

4,39 1,17

§7
Gebühr für Amtshandlungen in Zerlegebetrieben

(1) FOr Kontrollen und Untersuchungen in Zerlegebetrieben wird eine GebOhr erhoben. Diese beträgt 3,00 EUR je t tOr Fleisch, das

in einem Zerlegebetrieb angeliefert wird.

(2) Findet die Zerlegung in einem Betrieb statt, in dem das Fleisch gewonnen wird, so wird die Gebühr auf 1 ,35 EUR je t verringert.

§8
Gebühr tür Amtshandlungen in Kühl- und Getrierhäusern

Für Kontrollen und Untersuchungen in Kühl- und Getrierhäusern wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt

für den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
für den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

22,90 EUR

46,65 EUR

§9
Gebühr für Amtshandlungen in sonstigen Betrieben

Die Gebühr für Überwachungen, Kontrollen und Untersuchungen in

a) Umpackbetrieben für frisches Fleisch
b) Herstellungsbetrieben für Hackfleisch oder Fleischzubereitungen

c) Wildbearbeitungsbetrieben
d) Verarbeitungsbetrieben für Fleischerzeugnisse
e) Umpackbetrieben für Fleischerzeugnisse
f) Groß- und Zwischenhandelsbetrieben
g) Abgabestellen für Fleisch aus Isolierschlachtbetrieben
h) sonstigen zugelassenen und registrierten Betrieben

beträgt

für den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
für den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

22,90 EUR

46,65 EUR

§10
Allgemeine Rückstandsuntersuchungen

Neben den Gebühren nach §§ 3, 4 und 5 ist eine Gebühr für Rückstandsuntersuchungen nach Artikel 2 in Verbindung mit Anhang B
Nr.1 Buchstabe a der Richtlinie 85/73/EWG sowie § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geflügel-

fleischhygiene zu entrichten.
Diese beträgt:

je ausgewachsenes Rind

je Jungrind
je Schwein/Wildschwein

je ausgewachsene(s) SchaffZiege
je Lamm/Ziegenlamm
je Einhufer

0,40
0,16
0, 11
0,03
0,02
0,34
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§11
Kosten/Auslagen für Rückstandsuntersuchungen

bei begründetem Verdacht

Werden bei begründetem Verdacht auf Rückstände (z. B. Stoffe mit pharmakologischer Wirkung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 17 des
Fleischhygienegesetzes Untersuchungen erforderlich, so hat der Verfügungsberechtigte die entstehenden KostenlAuslagen zu tragen.

§12
Gebühr und Kosten/Auslagen für die Einfuhruntersuchung

(1) Für die Untersuchungen anläßlich einer Einfuhr wird eine Gebühr erhoben.
Diese beträgt 4,91 EUR je Tonne, mindestens aber 29,46 EUR je Partie.

(2) Wird im Zusammenhang mit der Einfuhruntersuchung noch eine Laboruntersuchung in einem Untersuchungsamt erforderlich, so
werden die dabei entstehenden Kosten/Auslagen zusätzlich zu der Gebühr nach Absatz 1 erhoben.

§13

Gebühr für BSE-Untersuchungen

Neben den Gebahren nach den §§ 3- 6 werden far die Untersuchungen auf BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) Ge-
bOhren erhoben.

(2) Für den Zeitraum vom 06.12.2000 bis 25.04.2001 betragen die Gebühren je Tier:

(3)

a) Untersuchungsgebühr 51,13 EUR
b) Probenentnahmegebühr 2,36 EUR
c) Logistikgebühr 6,26 EUR.

FOr den Zeitraum vom 26.04.2001 bis 30.06.2001 betragen die GebOhren je Tier:

a)
b)
c)

Untersuchungsgebühr
Probenentnahmegebühr
Logistikgebühr

§14
Fälligkeit

(1) Die Gebühren und KostenlAuslagen werden unmittelbar nach Durchführung der Untersuchung fällig.

(2) Die Durchführung der Untersuchung kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses spätestens unmittelbar vor der

Untersuchung abhängig gemacht werden.

Artikel IV

Für den Zeitraum vom 01.07.2001 bis 15.10.2002 gelten die nachstehenden Bestimmungen:

§ 1

GebOhrentatbestand und GebOhrenschuldner

(1) Für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
werden Gebühren und Kosten nach dieser Satzung erhoben. Sofern dabei von den EG-rechtlich festgelegten Pauschalbeträgen
abweichende Gebühren und Auslagen erhoben werden, sind die für diese Abweichungen in der Richtlinie 85/73/EWG in der je-
weils geltenden Fassung vorgegebenen Kriterien beachtet worden.

(2) Gebühren- und kostenpßichtig sind die natürlichen oder juristischen Personen, die die nach dieser Satzung gebühren- und kos-
tenpflichtigen Amtshandlungen veranlassen bzw. deren Tätigkeiten der Überwachung nach dem Fleischhygienerecht unterliegen.

(3) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres weniger als 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.
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Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der Gebührentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres mindestens 1 .500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im laufenden Kalenderjahr
nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzahlen.

Öffentliche Schlachthöfe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe nach § 8 Gemeindeordnung.

der 0. a. Richtlinie in der

§2
Gebührenpauschalbeträge der Richtlinie 85/73/EWG

Für Untersuchungskosten im Zusammenhang mit Schlachttätigkeiten sind laut Anhang A Kapitell Nr.
Fassung der Richtlinie 96/43/EG grundsätzlich folgende Pauschalbeträge zu erheben:

Tierart/Schlachtgewicht EUR
je Tier

2,50
4,50
4,40
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50
0,01
0,02
0,04
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50

Jungrinder
ausgewachsene Rinder
Einhufer
Schwein unter 25 kg
Schwein 25 kg oder mehr
Schafe, Ziegen unter 12 kg
Schafe, Ziegen 12 bis 18 kg
Schafe, Ziegen über 18 kg
Kaninchen, Kleinwild unter 2 kg
Kaninchen, Kleinwild 2 bis unter 5 kg
Kaninchen, Kleinwild 5 kg oder mehr
Wildschweine unter 25 kg
Wildschweine 25 kg oder mehr
Wildwiederkäuer unter 12 kg
Wildwiederkäuer 12 bis 18 kg
Wildwiederkäuer über 18 kg

Von diesen Pauschalbeträgen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nr. 4 oder 5 des Anhangs A Kapitell der Richtlinie
85/73/EWG in der Fassung der Richtlinie 96/43/EG abgewichen werden.

Die Gebühren in §§ 3, 4, 5 und 10 weichen zur tatsächlichen Kostendeckung von den EG-Pauschalbeträgen ab.

§3

GebOhren in gewerblichen Kleinbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Kleinbetrieben

Tierart/Schlacht- bis 5 6- 15 16- 35 36 -50 51- 64 65 -119 ab 120
gewicht Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- Schlach- SchIach-

tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je tungen je
Tag -EUR Tag -EUR Tag -EUR Tag- EUR Tag- EUR Tag -EUR Tag -EUR

Jungrinder
(bis 150 kg)

ausgewachsene
Rinder (über 150 kg)

12,56 9,6719,33 15,46 15,4619,33 19,33

9,6715,46 12,5619,33 19,33 15,4619,33

Schweine u. Wild-
schweine
unter 25 kg
25 kg und mehr

4,66
4,66

5,88
5,88

9,33
9,33

7,71
7,71

7,10
7,10

13,31
13,31

10,35
10,35
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Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

7,12
7,12
7,12

7,12
7,12
7,12

7,12
7,12
7,12

5,70
5,70
5,70

5,70
5,70
5,70

4,63
4,63
4,63

3,57
3,57
3,57

Wildwiederkäuer
unter 12 kg 9,16 9,16 9,16 7,32 7,32 5,95 4,58
12 bis 18 kg 9,16 9,16 9,16 7,32 7,32 5,95 4,58
über 18 kg 9,16 9,16 9,16 7,32 7,32 5,95 4,58

Einhufer 31,62 28,66 27,64 22,35 21,76 17,79 13,82

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,12 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 10,18 EUR

b) der Verdauungsmethode:

mehr als 50

Schlachtungen je
Tag- EUR

0,59

bis 5

Schlachtungen je
Tag -EUR

5,17

bis 15

Schlachtungen je
Tag -EUR

2,21

bis SO

Schlachtungen je
Tag-EUR

I, 19

§4
Gebühren in gewerblichen Großbetrieben

(1) Die GebOhr fOr die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung beträgt je Tier in Großbetrieben

Tierart/ Schlachtge- bis 30 31 -59 60 -119 120 -600
wicht Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je

Tag- EUR Tag -EUR Tag -EUR Tag -EUR

Jungrinder (bis 150 kg)

ausgewachsene Rinder
(über 150 kg)

9,24 6,47 5,08

9,24 6,47 5,08

3,85
3,85

2,80
2,80

2,28
2,28

2,11
2, 11

Schweine und
Wildschweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

2,76
2,76
2,76

1,93
1,93
1,93

1,52
1,52
1,52

1,38
1,38
1,38

8,85
8,85
8,85

12,42

6,19
6,19
6,19

4,87
4,87
4,87

4,42
4,42
4,42

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Einhufer 8,81 7,00
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Tierart/ SchIachtge-
wicht

1201 -1600

Schlachtungen je
Tag -EUR

ab 1601

Schlachtungen je
Tag- EUR

601 -800

Schlachtungen je
Tag- EUR

801 -1200

Schlachtungen je
Tag -EUR

4,62 4,62 4,624,62

4,624,62 4,62 4,62

1,91
1,91

2,07
2,07

2,02
2,02

1,96

1,96

Jungrinder (bis 150 kg)

ausgewachseneRinder
(über 150 kg)

Schweine und
Wildschweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38

1,38
1,38
1,38

1,38

1,38

1,38

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

4,42
4,42
4,42

4,42
4,42
4,42

4,42
4,42
4,42

4,42

4,42

4,42

Einhufer 6,36 6,32 6,26 6,19

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen

und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0, 12 EUR .

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

3,13 EURa) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

0,36 EUR.b) der Verdauungsmethode

§5
GebOhren in öffentlk;hen Schlachthöfen

(1) Für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung in öffentlichen Schlachthöfen wird je Rind,
Schwein/Wildschwein, Schaf, Ziege, Wildwiederkäuer und Einhufer die Gebühr erhoben, die sich aus den anliegenden Tabellen

(Anlage 2, BI. 1 und 2) ergibt.

Bei Anwendung der Gebührentabellen ist von der im Durchschnitt je Stunde ausgeführten Schlachtleistung innerhalb eines
Einsatzzeitraumes (Schlachttiere/Stunde) und der während dieses Einsatzzeitraumes anwesenden Anzahl des Untersuchungs-

personals (Kosteneinheiten) auszugehen.

Diese Daten sind für Rinder und Schweine getrennt zu erfassen und nach den Tabellen separat abzurechnen. Das gilt nicht,
wenn das Untersuchungspersonal gleichzeitig für verschiedene Tierarten tätig wird oder sich die Untersuchungen von verschie-
denen Tierarten bei unveränderter Zusammensetzung des Untersuchungspersonals zeitlich aneinanderreihen oder wenn Schafe,
Ziegen, Wildwiederkäuer bzw. Einhufer geschlachtet werden. In diesen Fällen wird für die Anwendung der Tabellen eine Um-
rechnung in die Tierart .Schwein 25 kg oder mehr Schlachtgewichr vorgenommen. Es gilt auf der Grundlage des Schlachtge-

wichtes folgendes Umrechnungsverhältnis:

=2,5
=5
=0,75

Schweine
Schweine
Schweine

Jungrinder (bis150 kg)
ausgewachsene Rinder (aber 150 kg)
Schweine unter 25 kg
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Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer
bis 12 kg
Ober 12 kg
Einhufer

=0,25

= 0,5

=5

Schweine
Schweine
Schweine.

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,12 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 3,13 EUR

0,36 EUR.b) derVerdauungsmethode:

§6
Gebühr außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

(Hausschlachtungen)

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei HausschIachtun-

gen

Tierart/ Schlachtge- bis 35 36 -64 65 -119 ab 120
wicht Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je Schlachtungen je

Tag -EUR Tag -EUR Tag- EUR Tag -EUR

Jungrinder (bis 150 kg) 19,33 15,46 9,6712,56

19,33 15,46 12,56 9,67

18,32
18,32

16,69
16,69

15,46
15,46

14,25
14,25

ausgewachsene Rinder
(über 150 kg)

Schweine u. Wild-
schweine
unter 25 kg
25 kg oder mehr

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

7,12
7,12
7,12

5,70
5,70
5,70

4,63
4,63
4,63

3,57
3,57
3,57

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

9,16
9,16
9,16

36,63

7,32
7,32
7,32

32,36

5,95

5,95

5,95

27,37

4,58
4,58
4,58

Einhufer 23,40

(2) Zu der Gebühr nach Abs. 1 und/oder 3 wird ein Zuschlag von 4,07 EUR je Tier erhoben, wenn nicht mehr als 3 Tiere in zeitli-
chem Zusammenhang geschlachtet werden.

(3) Wird bei Tieren (z.B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 10,18 EUR

b) der Verdauungsmethode:
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mehr als 50

Schlachtungen je
Tag-EUR

0,59

bis 5

Schlachtungen je

Tag-EUR

5,17

bis 15

Schlachtungen je
Tag -EUR

2,21

bis 50

Schlachtungen je

Tag -EUR

1,19

§7
Gebühr für Amtshandlungen in Zerlegebetrieben

(1) Für Kontrollen und Untersuchungen in Zerlegebetrieben wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt 3,00 EUR je t für Fleisch, das
in einem Zerlegebetrieb angeliefert wird.

(2) Findet die Zer1egung in einem Betrieb statt, in dem das Fleisch gewonnen wird, so wird die Gebühr auf 1,35 EUR je t verringert.

§8
GebOhr tOr Amtshandlungen in KOhl- und Getrierhausern

Far Kontrollen und Untersuchungen in Kahl- und Getrierhäusern wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt

fOr den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
fOr den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

30,53 EUR

61,05 EUR

§9
Gebühr für Amtshandlungen in sonstigen Betrieben

Die Gebühr für Überwachungen, Kontrollen und Untersuchungen in

a) Umpackbetrieben für frisches Fleisch
b) Herstellungsbetrieben fOr Hackfleisch oder Fleischzubereitungen

c) Wildbearbeitungsbetrieben
d) Verarbeitungsbetrieben für Fleischerzeugnisse
e) Umpackbetrieben für Fleischerzeugnisse
f) Groß- und Zwischenhandelsbetrieben
g) Abgabestellen für Fleisch aus Isolierschlachtbetrieben
h) sonstigen zugelassenen und registrierten Betrieben

beträgt

fOr den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
fOr den TierarzUdie Tierärztin
je angefangene Stunde.

30,53 EUR

61,05 EUR

(1)

§ 10

Allgemeine Rückstandsuntersuchungen

Neben den GebOhren nach §§ 3, 4 und 5 ist eine GebOhr für Rückstandsuntersuchungen nach Artikel 2 in Verbindung mit An-
hang B Nr. 1 Buchstabe a der Richtlinie 85173/EWG sowie § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Gesetzes über die Kosten der Fleisch-
und Geflügelfleischhygiene zu entrichten.

(2) Für den Zeitraum vom 01.07.2001 bis 31.07.2002 beträgt diese Gebühr

je ausgewachsenes Rind 0, 78 EUR
je Jungrind 0,61 EUR
je Schwein/lNildschwein 0, 14 EUR
je ausgewachsene{s) ZiegelSchaf 0, 18 EUR
je Lamm/Ziegenlamm 0,18 EUR
je Einhufer 4,22 EUR.
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(3) Für den Zeitraum vom 01.08.2002 bis 15.10.2002 beträgt diese Gebühr

je ausgewachsenes Rind 0,77 EUR
je Jungrind 0,70 EUR
je Schwein/Wildschwein 0,22 EUR
je ausgewachsene(s) ZiegelSchaf 0,24 EUR
je Lamm/Ziegenlamm 0,24 EUR
je Einhufer 4,50 EUR.

§ 11
Kosten/Auslagen für Rückstandsuntersuchungen

bei begründetem Verdacht

Werden bei begründetem Verdacht auf Rückstände (z. B. Stoffe mit pharmakologischer Wirkung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 17 des
Fleischhygienegesetzes Untersuchungen erforderlich, so hat der Verfügungsberechtigte die entstehenden KostenlAuslagen zu tragen.

§12

Gebühr für BSE-Untersuchungen

Neben den Gebühren nach den §§ 3- 6 werden für die Untersuchungen auf BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) Ge-

bühren erhoben.
(1)

(2) Für den Zeitraum vom 01.07.2001 bis 31.08.2001 betragen die Gebühren je Tier

51,13 EUR
36, 13 EUR
2,29 EUR
5,35 EUR.

(3)

a) Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
b) Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

c) Probenentnahmegebühr
d) Logistikgebühr

Für den Zeitraum vom 01.09.2001 bis 31.12.2001 betragen die Gebühren je Tier

37,32
22,32

2,29
5,35

(4)

a) Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
b) Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

c) Probenentnahmegebühr
d) Logistikgebühr

Für den Zeitraum vom 01.01.2002 bis 31.07.2002 betragen die Gebühren je Tier

35,80

20,80

2,29

2,32

(5)

a) Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
b) Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

c) Probenentnahmegebühr
d) Logistikgebühr

Für den Zeitraum vom 01.08.2002 bis 15.10.2002 betragen die Gebühren je Tier

a) Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate 35,80 EUR
b) Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate 20,80 EUR
c) Probenentnahmegebühr 2,29 EUR
d) Logistikgebühr je Einsenderfrag 15,26 EUR

zuzüglich je Tier 1,02 EUR.

Bei den Gebühren nach den Absätzen 2 -5, jeweils Buchstabe b), ist berücksichtigt, dass die EU eine finanzielle Beteiligung an
Kosten der öffentlichen Hand bei der Durchführung von EU-rechtlich vorgeschriebenen BSE-Untersuchungen an Rindern über
30 Monate in Höhe von 15,00 EUR in Aussicht gestellt hat. Sollte die finanzielle Beteiligung der EU nicht oder nur in geringerem
Umfang erfolgen, erhöht sich die Gebühr nach Buchstabe b) um den Betrag, der nicht von der EU erstattet wird. Dieser Betrag

wird dann nacherhoben.

(6)

§ 13

Fälligkeit

(1) Die Gebühren und Kosten/Auslagen werden unmittelbar nach Durchführung der Untersuchung fällig.

Seite 722

EUR
EUR
EUR
EUR.

EUR
EUR
EUR
EUR.



(2) Die Durchführung der Untersuchung kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses spätestens unmittelbar vor der
Untersuchung abhängig gemacht werden.

Artikel V

Für den Zeitraum vom 16.10.2002 bis 31.07 .2003 gelten die nachstehenden Bestimmungen:

§ 1

Gebührentatbestand und Gebührenschuldner

(1) Für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz und den zur Durchführung dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvorschriften
werden Gebühren und Kosten nach dieser Satzung erhoben. Sofern dabei von den EG-rechtlich festgelegten Pauschalbeträgen
abweichende Gebühren und Auslagen erhoben werden, sind die für diese Abweichungen in der Richtlinie 85/73/EWG in der je-
weils geltenden Fassung vorgegebenen Kriterien beachtet worden.

(2) Gebühren- und kostenpflichtig sind die natürlichen oder juristischen Personen, die die nach dieser Satzung gebühren- und kos-
tenpflichtigen Amtshandlungen veranlassen bzw. deren Tätigkeiten der Überwachung nach dem Fleischhygienerecht unterliegen.

(3) Kleinbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der GebÜhrentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres weniger als 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Großbetriebe im Sinne dieser Satzung sind Betriebe, in denen im Durchschnitt des dem Kalenderjahr, in dem der GebÜhrentat-
bestand verwirklicht ist, vorangegangenen Kalenderjahres mindestens 1.500 Tiere im Kalendermonat geschlachtet worden sind.

Nimmt ein Schlachtbetrieb seine Tätigkeit neu auf, erfolgt die Einstufung als Klein- oder Großbetrieb im laufenden Kalenderjahr
nach den tatsächlichen monatlichen Schlachtzahlen.

Öffentliche Schlachthöfe irn Sinne dieser Satzung sind Betriebe nach § 8 Gemeindeordnung.

§2
Gebührenpauschalbeträge der Richtlinie 85/73/EWG

Für Untersuchungskosten im Zusammenhang mit Schlachttätigkeiten sind laut Anhang A Kapitell Nr. 1 der 0. a. Richtlinie in der
Fassung der Richtlinie 96/43/EG grundsätzlich folgende Pauschalbeträge zu erheben:

Tiera rt/Schl a cht 9 ewic ht EUR je Tier

2,50
4,50
4,40
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50
0,01
0,02
0,04
0,50
1,30
0,175
0,35
0,50

Jungrinder
ausgewachsene Rinder
Einhufer
Schwein unter 25 kg
Schwein 25 kg oder mehr
Schafe, Ziegen unter 12 kg
Schafe, Ziegen 12 bis 18 kg
Schafe, Ziegen über 18 kg
Kaninchen, Kleinwild unter 2 kg
Kaninchen, Kleinwild 2 bis unter 5 kg
Kaninchen, Kleinwild 5 kg oder mehr
Wildschweine unter 25 kg
Wildschweine 25 kg oder mehr
Wildwiederkäuer unter 12 kg
Wildwiederkäuer 12 bis 18 kg
Wildwiederkäuer Ober 18 kg

Von diesen Pauschalbeträgen kann bei Vorliegen der Voraussetzungen der Nr. 4 oder 5 des Anhangs A Kapitell der Richtlinie
85/73/EWG in der Fassung der Richtlinie 96/43/EG abgewichen werden.

Die GebOhren in §§ 3, 4, 5 und 10 weichen zur tatsächlichen Kostendeckung von den EG-Pauschalbeträgen ab.
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§3
Gebühren in gewerblichen Kleinbetrieben

(1) Die GebOhr fOr die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung beträgt je Tier in Kleinbetrieben

Tierar1/Schlacht-gewicht bis 35 Schlach- 36 -64 Schlach- 65 -119 Schlach- ab 120 Schlach-
tungen je Tag -tungen je Tag -tungen je Tag -tungen je Tag -
EUR EUR EUR EUR

Jungrinder (bis 150 kg) 19,33 15,46 12,56 9,67

ausgewachsene Rinder 19,33 15,46 12,56 9,67
(Ober 150 kg)

Schweine und Wildschweine
unter 25 kg
25 kg und mehr

11,00

11,00

7,40
7,40

5,88

5,88

4,66
4,66

Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

7,12
7,12
7,12

5,70
5,70
5,70

4,63
4,63
4,63

3,57
3,57
3,57

4,58
4,58
4,58

13,82

9,16
9,16
9,16

29,32

7,32
7,32
7,32

22,06

5,95
5,95
5,95

17,79

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

Einhufer

(2) Die GebOhr tOr die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen
und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0,12 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei
Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 10,18 EUR;

b) der Verdauungsmethode: 5,17EUR,

§4
Gebahren in gewerblichen Großbetrieben

(1) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier in Großbetrieben

Tierart/Schlachtgewicht bis 30 31 -59 Schlach- 60 -119 ab 120 SchIach-

Schlachtungen je tungen je Tag -Schlachtungen je tungen
Tag- EUR EUR Tag -EUR je Tag -EUR

9,24 6,47 5,08 4,62

4,629,24 6,47 5,08

Jungrinder (bis 150 kg)

ausgewachsene Rinder
(über 150 kg)

Schweine und Wildschweine
unter 25 kg
25 kg und mehr

2, 11

2, 11

3,85
3,85

2,80
2,80

2,28
2,28
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Schafe und Ziegen
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

2,76
2,76
2,76

1,93
1,93
1,93

1,52
1,52
1,52

1,38

1,38

1,38

Wildwiederkäuer
unter 12 kg
12 bis 18 kg
über 18 kg

8,85
8,85
8,85

6,19
6,19
6,19

8,81

4,87
4,87
4,87

4,42
4,42
4,42

7,00 6,40Einhufer 12,42

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- undloder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen

und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0, 12 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

3, 13 EURa) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode:

b) der Verdauungsmethode' 0,36 EUR.

§5
GebOhren in öffentlichen Schlachthöfen

(1) FOr die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie HygieneOberwachung in öffentlichen Schlachthöfen wird je Rind,
SchweinNVildschwein, Schaf, Ziege, Wildwiederkäuer und Einhufer die GebOhr erhoben, die sich aus den anliegenden Tabellen

(Anlage 2, BI. 1 und 2) ergibt.

Bei Anwendung der GebOhrentabellen ist von der im Durchschnitt je Stunde ausgefOhrten Schlachtleistung innerhalb eines
Einsatzzeitraumes (Schlachttiere/Stunde) und der während dieses Einsatzzeitraumes anwesenden Anzahl des Untersuchungs-

personals (Kosteneinheiten) auszugehen.

Diese Daten sind fOr Rinder und Schweine getrennt zu erfassen und nach den Tabellen separat abzurechnen. Das gilt nicht,
wenn das Untersuchungspersonal gleichzeitig fOr verschiedene Tierarten tätig wird oder sich die Untersuchungen von verschie-
denen Tierarten bei unveränderter Zusammensetzung des Untersuchungspersonals zeitlich aneinanderreihen oder wenn Schafe,
Ziegen, Wildwiederkäuer bzw. Einhufer geschlachtet werden. In diesen Fällen wird fOr die Anwendung der Tabellen eine Um-
rechnung in die Tierart .Schwein 25 kg oder mehr Schlachtgewicht" vorgenommen. Es gilt auf der Grundlage des schlachtge-

wichtes folgendes Umrechnungsverhältnis:

2,5 Schweine
5 Schweine
0, 75 Schweine

Jungrinder (bis 150 kg)
ausgewachsene Rinder (über 150 kg)
Schweine (unter 25 kg)
Schafe, Ziegen, Wildwiederkäuer
bis 12kg
über 12 kg
Einhufer

0,25 Schweine
0,5 Schweine
5 Schweine.

(2) Die Gebühr für die Schlachttier- und/oder Fleischuntersuchung sowie Hygieneüberwachung beträgt je Tier bei Hasen, Kaninchen

und Tieren vergleichbarer Größe

unter 2 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
2 bis unter 5 kg Schlachtgewicht 0,12 EUR
5 kg oder mehr Schlachtgewicht 0, 12 EUR.

(3) Wird bei Tieren (z. B. Wildschweinen) nur die Trichinenuntersuchung durchgeführt, beträgt die Gebühr je Tier/Fleischteil bei

Untersuchung nach

a) der mikroskopischen oder trichinoskopischen Methode: 3, 13 EUR
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b) der Verdauungsmethode: 0,36 EUR

§6
Gebühr außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe

(Hausschlachtungen)

(1) Für Untersuchungen außerhalb gewerblicher Schlachtbetriebe wird eine Gebühr nach § 3 Abs. 1 und/oder Abs. 3 erhoben.

(2) Werden nicht mehr als 3 Tiere in zeitlichem Zusammenhang geschlachtet, wird ein Zuschlag von 4,07 EUR je Tier erhoben.

§7
Gebühr für Amtshandlungen in Zerlegebetrieben

(1) Für Kontrollen und Untersuchungen in Zerlegebetrieben wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt 3,00 EUR je t für Fleisch, das
in einem Zerlegebetrieb angeliefert wird.

(2) Findet die Zerlegung in einem Betrieb statt, in dem das Fleisch gewonnen wird, so wird die Gebühr auf 1,35 EUR je t verringert.

§8
GebOhr tOr Amtshandlungen in KOhl- und Getrierhäusern

Für Kontrollen und Untersuchungen in Kühl- und Getrierhäusern wird eine Gebühr erhoben. Diese beträgt

30,53 EURfür den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
für den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

61,05 EUR

§9
Gebühr für Amtshandlungen in sonstigen Betrieben

Die Gebühr für Oberwachungen, Kontrollen und Untersuchungen in

a) Umpackbetrieben für frisches Fleisch
b) Herstellungsbetrieben für Hackfleisch oder Fleischzubereitungen
c) Wildbearbeitungsbetrieben
d) Verarbeitungsbetrieben für FleischerzeUgnisse
e) Umpackbetrieben für Fleischerzeugnisse
f) Groß- und Zwischenhandelsbetrieben
g) Abgabestellen für Fleisch aus lsolierschlachtbetrieben
h) sonstigen zugelassenen und registrierten Betrieben

beträgt

fOr den/die Fleischkontrolleur(in), den/die Lebensmittelkontrolleur(in)
je angefangene Stunde
fOr den Tierarzt/die Tierärztin
je angefangene Stunde.

30,53 EUR

61,05 EUR

§ 10

Allgemeine R ückstandsuntersuchungen

Neben den Gebühren nach §§ 3, 4 und 5 ist eine Gebühr für Rückstandsuntersuchungen nach Artikel 2 in Verbindung mit Anhang B
Nr.1 Buchstabe a der Richtlinie 85/73/EWG sowie § 5 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Gesetzes über die Kosten der Fleisch- und Geftügel-
fleischhygiene zu entrichten.

Diese beträgt

a)
b)
c)

0,77 EUR

0,70 EUR

0,22 EUR

je ausgewachsenes Rind

je Jungrind
je Schwein/Wildschwein
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je ausgewachsene(s) SchaffZiege
je Lamm/Ziegenlamm
je Einhufer

0,24 EUR
0,24 EUR
4,50 EUR.

d)
e)
f)

§11
Kosten/Auslagen für Rückstandsuntersuchungen

bei begründetem Verdacht

Werden bei begründetem Verdacht auf Rückstände (z. B. Stoffe mit pharmakologischer Wirkung) im Sinne des § 4 Abs. 1 Nr. 17 des
Fleischhygienegesetzes Untersuchungen erforderlich, so hat der Verfügungsberechtigte die entstehenden Kosten/Auslagen zu tragen

§12

Gebühr für BSE-Untersuchungen

(1) Neben den Gebahren nach den §§ 3- 6 werden far die Untersuchungen auf BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie) Ge-

bOhren erhoben.

(2) Für den Zeitraum vom 16.10.2002 bis 31.12.2002 betragen die Gebühren je Tier

a) Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate 35,80 EUR
b) Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate 20,80 EUR
c) Probenentnahmegebühr 2,29 EUR
d) Logistikgebühr je Einsender/Tag 15,26 EUR

zuzüglich je Tier 1 ,02 EUR.

Bel der Gebühr nach Buchstabe b) ist berücksichtigt, dass die EU eine finanzielle Beteiligung an Kosten der öffentlichen Hand
bel der Durchführung von EU-rechtlich vorgeschriebenen BSE-Untersuchungen an Rindern über 30 Monate in Höhe von 15,00
EUR in Aussicht gestellt hat. Sollte die finanzielle Beteiligung der EU nicht oder nur in geringerem Umfang erfolgen, erhöht sich
die Gebühr nach Buchstabe b) um den Betrag, der nicht von der EU erstattet wird. Dieser Betrag wird dann nacherhoben.

(3) Für den Zeitraum vom 01.01.2003 bis 31.03.2003 betragen die Gebühren je Tier

35,80 EUR

25,30 EUR

2,29 EUR

15,26 EUR

1,02 EUR.

a)
b)
c)
d)

Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

Probenentnahmegebühr
Logistikgebühr je Einsenderfrag
zuzüglich je Tier

(4) Für den Zeitraum vom 01.04.2003 bis 30.06.2003 betragen die Gebühren je Tier

31,07

20,57

2,29

15,26

1,02

a)
b)
c)
d)

Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

Probenentnahmegebühr
Logistikgebühr je Einsenderfrag
zuzüglich je Tier

(5) Für den Zeitraum vom 01.07.2003 bis 31.07.2003 betragen die Gebühren je Tier

27,38

16,88

2,29

15,26

1,02

Untersuchungsgebühr für Tiere bis 30 Monate
Untersuchungsgebühr für Tiere über 30 Monate

Probenentnahmegebühr
Logistikgebühr je Einsenderfrag
zuzüglich je Tier

a)
b)
c)
d)

(6) Bei den Gebühren nach den Absätzen 3- 5, jeweils Buchstabe b), ist berücksichtigt, dass die EU eine finanzielle Beteiligung an
Kosten der öffentlichen Hand bei der Durchführung von EU-rechtlich vorgeschriebenen BSE-Untersuchungen an Rindern über 30
Monate in Höhe von 10,50 EUR in Aussicht gestellt hat. Sollte die finanzielle Beteiligung der EU nicht oder nur in geringerem
Umfang erfolgen, erhöht sich die Gebühr nach Buchstabe b) um den Betrag, der nicht von der EU erstattet wird. Dieser Betrag

wird dann nacherhoben.
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§13
Fälligkeit

(1) Die Gebahren und Kosten/Auslagen werden unmittelbar nach Durchfahrung der Untersuchung fällig.

(2) Die Durchfahrung der Untersuchung kann von der Zahlung eines angemessenen Vorschusses spätestens unmittelbar vor der
Untersuchung abhängig gemacht werden.

Artikel VI

Führt die rückwirkende Anwendung dieser Satzung im Einzelfall zu höheren Kostenfestsetzungen als dies nach den bis zum Verbind-
lichwerden dieser Satzung bestehenden Satzungen des Kreises Gütersloh zulässig war. beschränkt sich der zu erhebende Betrag auf
den nach den bis zur Verkündung dieser Satzung bestehenden Satzungen zulässigen Betrag.

Artikel VII

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.1991 in Kraft und gilt bis zum 31.07.2003.

(2) Gleichzeitig treten folgende Satzungen des Kreises Gütersloh außer Kraft:

a) Satzung des Kreises Gütersloh über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz vom
19.12.1990

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Satzung des Kreises Gütersloh vom 26.06.1995 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienegesetz

Satzung des Kreises Gütersloh vom 21.03.1998 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienerecht

Satzung des Kreises Gütersloh vom 07.06.1999 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienerecht

1. Änderungssatzung vom 23.062001 zur Satzung des Kreises Gütersloh vom 07.06.1999 über die Erhebung von GebÜh-
ren für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienerecht

Satzung des Kreises Gütersloh vom 23.06.2001 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienerecht (DM Satzung)

Satzung des Kreises Gütersloh vom 23.06.2001 über die Erhebung von Gebühren für Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienerecht (EUR Satzung)

h)

i)

D

Änderungssatzung vom 11.07.2002 zu den Satzungen des Kreises Gütersloh vom 07.06.1999, 23.06.2001 (DM-Satzung)
und 23.06.2001 (EUR Satzung)

Satzung des Kreises Gütersloh vom 11.10.2002 über die Erhebung von GebOhren tOr Amtshandlungen nach dem Fleisch-

hygienerecht

1. Änderungssatzung vom 14.07.2003 zur Änderungssatzung vom 11.07.2002 zu den Satzungen des Kreises Gütersloh
vom 07.06.1999, 23.06.2001 (DM Satzung) und 23.06.2001 (EUR Satzung)

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (KrO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr gel-
tend gemacht werden kann, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Landrat hat den Kreistagsbeschluss vorher beanstandet oder
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Kreis vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsa-
che bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Gütersloh, den 11.10.2003

gez.Adenauer
Landrat
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